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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (Systematische Verwendung der AHV-Nummer 
durch Behörden)  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 7. November 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Änderung 
des AHV-Gesetzes, wonach die Behörden neu die AHVN generell verwenden dürfen. 
Wir wurden gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Wir danken dem Bundesrat für diese 
Einladung und stellen Ihnen im Folgenden unsere Anträge und Bemerkungen innerhalb 
der Frist zu.  
 
 
I. Anträge 
 
Art. 153d Technische und organisatorische Massnahmen 
 
Auf die Detailregelungen ist auf Gesetzesstufe zu verzichten. Diese soll in der 
Verordnung erfolgen. 
Bst. a – e sind wegzulassen. 
 
Formulierungsvorschlag:  
1 Die zur systematischen Verwendung der AHV-Nummer berechtigten Behörden, 
Organisationen und Personen dürfen diese Nummer verwenden, wenn sie geeignete 
technische und organisatorische Massnahmen getroffen haben. 
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
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Art. 153e Risikoanalyse 
 
Es ist darauf zu verzichten, in jedem Kanton ein eigenes, separates Verzeichnis der 
Datenbanken zu führen, welche die AHV-Nummer systematisch verwenden. Abs. 2 ist 
anzupassen. 
 
Formulierungsvorschlag:  
2 (…) Die Zentrale Ausgleichsstelle stellt dazu ein Verzeichnis zur einheitlichen 
Erfassung zur Verfügung. 
 
 
II. Generelle Bemerkungen 
 
Grundsätzlich wir das Anliegen unterstützt. Im Zuge der Digitalisierung bieten sich den 
Behörden auf allen Staatsebenen wesentliche Potenziale zur Vereinfachung ihrer 
Prozesse und Dienstleistungen. Die Verwendung der AVH-Nummer als 
Personenidentifikator unterstützt die Behörden darin, diese Potenziale auszuschöpfen 
und dem Anspruch nach kostengünstigeren und effizienten Verwaltungsabläufen 
gerecht zu werden. 
 
Dabei ist unbestritten, dass eine Abwägung der sich bietenden Vorteile gegenüber der 
damit verbundenen möglichen bzw. vermuteten Risiken erfolgen muss. Ebenso müssen 
die Behörden die nötigen Massnahmen ergreifen, um diese Risiken zu minimieren. 
Dies soll aber nicht dazu führen, dass der Nutzen und vor allem die mit der technischen 
Vereinfachung angestrebte Aufwandreduktion durch neue administrative Aufgaben 
kompensiert wird. Die eingangs formulierten Anträge tragen diesem Aspekt Rechnung. 
 
 
III. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen: 
 
Wir haben lediglich Bemerkungen zu zwei Bestimmungen des neuen vierten Teils des 
AHVG.  
 
Art. 153d Technische und organisatorische Massnahmen 
 
Die detaillierte Ausformulierung der Anforderungen in diesem Artikel auf Gesetzesstufe 
scheint uns nicht angebracht. Behörden und Organisationen sind heute bereits 
verpflichtet, im Umgang mit Personendaten (generell und insbesondere bei 
schützenswerten bzw. besonders schützenswerten Daten) die Informationssicherheit 
und den Datenschutz zu gewährleisten.  
 
Dazu haben die Behörden und Organisationen schon Informatik- und 
Datenschutzkonzepte erarbeitet, die sie regelmässig weiterentwickeln und die ihr 
gesamtes Aufgabenspektrum abdecken. Die Verwendung der AHV-Nummer ist darin 
lediglich ein Aspekt.  
 
Es geht aus unserer Sicht vor allem darum, dass die Behörden und Organisationen 
nachweisen, dass sie die nötigen Massnahmen eingeführt haben. Dazu sollte nicht für 
einen einzelnen Aspekt wie die AHV-Nummer eine Detailregelung auf Gesetzesstufe 
erlassen werden. Vielmehr sollte die Regelung auf Verordnungsstufe erfolgen und den 



Seite 3 von 3 
 

Behörden und Organisationen die Möglichkeit lassen nachzuweisen, dass sie mit ihren 
Systemen der Informationssicherheit und des Datenschutzes über geeignete 
Massnahmen auch für die Verwendung der AHV-Nummer verfügen. 
 
 
Art. 153e Risikoanalyse 
Abs. 2 
 
Es scheint aufwändig und für eine Gesamtsicht ineffizient, wenn die Einheiten gemäss 
Abs. 1 dieses Artikels je eigene Verzeichnisse der Datenbanken erstellen, in denen die 
AHV-Nummer systematisch verwendet wird. 
 
Ein zentral koordiniertes Vorgehen erachten wir hier als angezeigt. So sollte die Zentrale 
Ausgleichsstelle die Aufgabe erhalten, für diese Verzeichnisse Vorgaben zu machen 
und Vorlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Konferenz der kantonalen 
Ausgleichskassen 

 
 
Andreas Dummermuth 
Präsident 
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Basel, 11. Februar 2019 

Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden); 
Vernehmlassungsverfahren  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, als Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten zum Ver-

nehmlassungsentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlas-

senenversicherung (Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden, VE-

AHVG) Stellung zu nehmen.  

1 Allgemeines 

Wir stellen fest, dass die Vorlage aus der Perspektive der Kantone keinen Mehrwert bringt 

und aus Sicht des Datenschutzes die Risiken für die Persönlichkeitsrechte der Bürgerin-

nen und Bürger erhöht. Insbesondere im Rahmen der Digitalisierungsvorhaben der Ver-

waltungen müsste für die Verwendung der AHV-Nummer eine klare Ausgangslage ge-

schaffen werden, welche die rechtlichen, organisatorischen und technischen Aspekte glei-

chermassen berücksichtigt. Dies ist nur teilweise der Fall. 

1.1 Postulat 17.3968 «Sicherheitskonzept für Personenidentifikatoren» der 

Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates 

Der Nationalrat hat den Bundesrat mit einem Postulat beauftragt, ein Konzept vorzulegen, 

wie bei der Verwendung der AHV-Nummer den Risiken für den Datenschutz und die Si-

cherheit begegnet werden kann. Die vorliegende Gesetzesvorlage hat dieses Konzept 

nicht abgewartet. Es wird nicht ersichtlich, warum die Vorlage so dringend sein soll, dass 

das Ergebnis dieser Abklärungen nicht berücksichtigt werden kann. Dies führt zur unbe-
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friedigenden Situation, dass die Kantone bei der Verwendung der AHV-Nummer eigen-

ständig (periodische) Risikoanalysen durchzuführen haben (Art. 153e VE-AHVG). 

1.2 AHV-Nummer und bereichsspezifische Identifikatoren 

Bereits heute werden neben der AHV-Nummer auch bereichsspezifische Identifikatoren 

verwendet (z.B.: elektronisches Patientendossier, Handelsregister). Die Risikoanalyse 

wird im einzelnen Bereich Aufschluss darüber geben, ob die AHV-Nummer oder ein be-

reichsspezifischer Identifikator Verwendung finden kann. Da das erwähnte Sicherheits-

konzept fehlt, hat der Kanton eigenständig zu prüfen, ob und wenn ja, welcher Identifika-

tor einzusetzen ist. 

1.3 AHV-Nummer als universeller Personenidentifikator 

Die Vorlage definiert nur den Begriff der systematischen Verwendung der AHV-Nummer 

(Art. 153b VE-AHVG). Es wäre aber klarer auszuführen – mindestens in der Botschaft –, 

dass die systematische Verwendung der AHV-Nummer nicht die Schaffung eines einheit-

lichen eidgenössischen Personenidentifikators beinhaltet. Hierfür fehlt die verfassungs-

rechtliche Grundlage, wie schon früher ein Gutachten von Prof. GIOVANNI BIAGGINI gezeigt 

hat. Ebenso hat das Gutachten von Prof. DAVID BASIN die sicherheitstechnischen Risiken 

eines universellen Identifikators aufgezeigt. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist deshalb 

nach wie vor die Verwendung verschiedener (sektorieller) Personenidentifikatoren ange-

messen, da die rechtlichen und technischen Risiken eines universellen Identifikators zu 

hoch sind. 

1.4 Gegenstand der Regulierung 

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Vorlage auf einem genügenden Regulierungs-

bedarf beruht. Gemäss den Ausführungen in der Vorlage soll mit der systematischen Ver-

wendung der AHV-Nummer insbesondere die korrekte Verknüpfbarkeit von Datenbanken 

erreicht werden. Gleichzeitig ist dem Bericht aber zu entnehmen, dass die Verbesserung 

der Verknüpfbarkeit marginal ist, da diese auch ohne Verwendung der AHV-Nummer mit 

einem Zuverlässigkeitsfaktor von 99,98% möglich ist. Zudem wird explizit die Verwendung 

der AHV-Nummer für einen Authentifizierungsprozess verboten. Dem finanziellen und 

administrativen Aufwand steht kein entsprechender Nutzen gegenüber respektive kann 

dieser auch ohne die vorgeschlagene Regulierung erzielt werden. 

1.5 Wenn systematische Verwendung der AHV-Nummer, dann unter strengen 

Vorgaben 

Wenn entgegen unserer Stellungnahme trotzdem an der systematischen Verwendung der 

AHV-Nummer festgehalten werden soll, dann ist es immerhin zu begrüssen, dass mit der 

Gesetzesrevision Rahmenbedingungen aufgestellt werden. An den vorgeschlagenen Vo-

raussetzungen, Bedingungen und Auflagen (Art. 153d, 153e VE-AHVG) ist ausnahmslos 

festzuhalten. 

Insbesondere ist aber in der Botschaft noch deutlicher festzuhalten, dass die Zulässigkeit 

der systematischen Verwendung der AHV-Nummer nicht dazu berechtigt, die entspre-

chenden Datenbestände miteinander zu verknüpfen. Für eine solche Verknüpfung sind 

ausnahmslos weiterhin die bestehenden Voraussetzungen nach dem Bundesdaten-
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schutzgesetz bzw. den kantonalen (Informations- und) Datenschutzgesetzen zu erfüllen 

(insbesondere gesetzliche Grundlage, Verhältnismässigkeit, Zweckbindung).  

2 Einzelne Bestimmungen 

2.1 Art. 153c Abs. 1 lit. a VE-AHVG 

Für die Berechtigung zur systematischen Verwendung der AHV-Nummer ist vorausge-

setzt, dass diese zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist, d.h., dass zwi-

schen der Verwendung der AHV-Nummer und den Aufgaben der Behörde ein innerer 

Zusammenhang bestehen muss. Auch sollen nur Personen, welche die AHV-Nummer für 

die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, Zugriff auf Datenbanken mit der AHV-Nummer 

erhalten (Art. 153d lit. a VE-AHVG). Eine bloss administrative Vereinfachung durch Ver-

wendung der AHV-Nummer als Identifikator reicht somit nicht aus. Dies ist zu begrüssen 

und die Differenz zum Erläuternden Bericht in der Botschaft zu bereinigen. 

2.2 Art. 153c Abs. 1 lit. a Ziff. 3 VE-AHVG 

Die Einheiten der Kantons- und Gemeindeverwaltungen dürfen «nach Massgabe des kan-

tonalen Rechts» die AHV-Nummer systematisch zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufga-

ben verwenden. Dies beinhaltet auch, dass – wie bisher, wenn über die bundesrechtlich 

geregelten Anwendungsbereiche hinaus die AHV-Nummer verwendet werden soll – eine 

kantonalrechtliche (formell-)gesetzliche Grundlage erforderlich ist (siehe dazu auch 

Art. 153e Abs. 1 lit. b VE-AHVG). Dies ist in der Botschaft zu präzisieren. 

2.3 Art. 153c Abs. 2 VE-AHVG 

Die bestehende Gesetzgebung dürfte in der Regel keinen Ausschluss der Verwendung 

der AHV-Nummer enthalten, weil dies bisher nicht nötig war. Es ist deshalb festzuhalten, 

dass kein expliziter Ausschluss der Verwendung der AHV-Nummer vorliegen muss, son-

dern dieser auch sinngemäss erfolgen kann, beispielsweise durch Vorschrift der Verwen-

dung eines anderen Identifikationsmerkmals oder eines sektoriellen Personenidentifika-

tors. 

2.4 Art. 153d VE-AHVG 

Die konkrete Regelung der technischen und organisatorischen Massnahmen ist zu be-

grüssen.  

Bezüglich lit. d ist festzuhalten, dass der Gesetzestext nicht mit den Erläuterungen über-

einstimmt. Er verlangt eine Verschlüsselung von «Datenbanken mit Datensätzen, welche 

die AHV-Nummer enthalten und über ein öffentliches Netz übertragen werden». In der 

Regel werden nicht ganze Datenbanken über ein öffentliches Netz übertragen. Es ist – 

wie im Erläuternden Bericht festgehalten – immer dann eine Verschlüsselung zu fordern, 

wenn Personendaten über ein öffentliches Netz übertragen werden. Zudem sind Perso-

nendaten auf mobilen Datenträgern zu verschlüsseln. 
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2.5 Art. 153e Abs. 1 lit. b VE-AHVG 

Die Einführung einer periodischen Risikoanalyse ist zu begrüssen, kann aber nicht losge-

löst von den kantonalen Gesetzgebungen betrachtet werden. Sinnvollerweise beruht die 

Risikoanalyse auf der initialen Datenschutz-Folgenabschätzung, wie sie im Rahmen der 

Revision der (Informations- und) Datenschutzgesetze an die europäischen Datenschutz-

reformen vorgesehen ist. Neben dem Hinweis auf die kantonale oder kommunale Gesetz-

gebung zur systematischen Verwendung der AHV-Nummer ist deshalb auch ein Hinweis 

auf die kantonale Datenschutzgesetzgebung notwendig. 

2.6 Art. 153e Abs. 2 VE-AHVG 

Die Risikoanalyse soll insbesondere dem Risiko einer unerlaubten Zusammenführung von 

Datenbanken Rechnung tragen. Entsprechend sollte im Hinblick auf die Risikoanalyse 

nicht nur ein Verzeichnis über die Datenbanken geführt werden, in denen die AHV-Num-

mer systematisch verwendet wird, sondern es sollte auch verzeichnet werden, mit wel-

chen anderen Datenbanken, die die AHV-Nummer systematisch verwenden, eine Schnitt-

stelle besteht. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen stehen wir 

Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Beat Rudin 

Präsident privatim 



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER 

VERBANDSAUSGLEICHSKASSEN  (VVAK) 
ASSOCIATION SUISSE DES CAISSES DE 
COMPENSATION  PROFESSIONNELLES 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
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3003 Bern 

Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung  
(Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden):  
Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung über die Änderung des Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Systematische Verwendung der AHV-
Nummer durch Behörden). Gestützt auf die Konsultation unserer Mitglieder nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

 Die Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen (VVAK) begrüsst die 
vorgeschlagene Änderung. 

 Risiken und Unklarheiten in Sachen Gewährleistung und Umsetzung des Datenschut-
zes sind zu klären. 

 Zusätzliche operative Belastungen und finanzielle Mehraufwände für die Durchfüh-
rungsstellen der 1. Säule sind zu entschädigen. 

 

Im Grundsatz wird die vorgeschlagene Änderung des Bundesgesetzes durch die Schweizeri-
sche Vereinigung der Verbandsausgleichskassen (VVAK) zugunsten rascher, effizienter und 
kostengünstiger Verwaltungsabläufe im Sinne einer Güterabwägung begrüsst.  

Die Ermächtigung sämtlicher Behörden auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden für die sys-
tematische, kontrollierte Nutzung der AHV-Nummer zur Personenidentifikation stellt im Zuge 
der fortschreitenden Digitalisierung und im Hinblick auf die erfolgreiche Umsetzung der Stra-
tegie «E-Government Schweiz» eine sinnvolle Massnahme dar. Ebenso ist die Eignung der 
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AHV-Nummer als bestehender, eindeutiger, anonymer, lebenslanger und nicht-sprechender 
Personenidentifikator unbestritten. Auf der anderen Seite bestehen aus unserer Sicht Risiken 
und Unklarheiten bezüglich der Gewährleistung und Umsetzung des Datenschutzes und der 
sich daraus möglicherweise ergebenden zusätzlichen operativen Belastungen für die Durch-
führungsstellen der 1. Säule.   

Technische und organisatorische Massnahmen zum Datenschutz (Art. 153d, 153e)  

Im Hinblick auf die Garantie des Datenschutzes und der Informationssicherheit verpflichtet 
Art. 153d des Vorentwurfes die zur systematischen Verwendung der AHV-Nummer berech-
tigten Nutzer zu technischen und organisatorischen Massnahmen. Auf Gesetzesstufe wer-
den dazu Massnahmen genannt wie das Need-to-know-Prinzip, Aus- und Weiterbildungs-
pflichten für berechtigte Personen sowie technische Vorkehrungen, insbesondere Verschlüs-
selungsmassnahmen von sensiblen Datenbanken und Datensätzen auf dem «Stand der 
Technik» und «der Risikolage angepasst». Art. 153e verpflichtet die eidgenössischen Depar-
temente, die Bundeskanzlei und die Kantone zu regelmässigen Risikoanalysen bezüglich 
Datensicherheit, insbesondere bezüglich des Risikos der unerlaubten Zusammenführung 
von Datenbanken, sowie zur Führung eines Verzeichnisses von betroffenen Datenbanken.   

Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass die zu ergreifenden Begleitmassnahmen auf Ver-
ordnungsebene weiter spezifiziert werden, um einheitliche Standards bei den betroffenen 
Datenbankbetreibern sicherzustellen und so den gewünschten Datenschutz zu gewährleis-
ten. Wenn Teile der betroffenen Datenbanklandschaften neu konzipiert werden müssen (un-
ter anderem betreffend Authentifizierung, Datenübertragung, Verschlüsselung, Virenschutz 
und Firewalls), wovon aus unserer Sicht auszugehen ist, sind präzise und einheitliche Vorga-
ben wünschenswert, welche auch die Investitionssicherheit der betroffenen Datenbankbetrei-
ber erhöhen und das Risiko unkalkulierbarer Kostenfolgen und obsoleter Investitionen ein-
grenzen. 

Der in Art. 153e formulierten Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses von betroffenen Da-
tenbanken könnte aus unserer Sicht besser Genüge getan werden, wenn dies zentralisiert 
durch die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) koordiniert erfolgen würde. Diese ist dazu prädes-
tiniert, führt sie doch das zentrale Versichertenregister (worin die den Versicherten zugewie-
senen AHV-Nummern und die Ausgleichkassen, die für eine versicherte Person ein individu-
elles Konto führen, erfasst sind), vergibt die Rechte für eine systematische Verwendung der 
AHV-Nummer an Antragsteller und betreibt die Personendatenbank UPI (Unique Personal 
Identification Database), in welcher jede Person mit AHV-Nummer eindeutig aufgeführt ist. 

Es wäre zudem - wie von Datenschutzbeauftragten von Bund und Kantonen gefordert - zu 
begrüssen, die notwendigen technischen und organisatorischen Massnahmen auf das im 
Herbst 2017 in Auftrag gegebene Sicherheitskonzept für Personenidentifikatoren (Postulat 
17.3968) abzustützen, sobald dieses vorliegt.     

Entschädigung von administrativen und finanziellen Mehraufwänden  

Mit der Ausweitung der systematischen Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden aus-
serhalb der AHV wird bei der ZAS zusätzlicher Aufwand anfallen. Schätzungen gehen davon 
aus, dass bei der ZAS insgesamt über 10'000 neue Meldungen eingehen könnten (grössten-
teils aus Gemeinden). Insgesamt wird mit Investitionskosten von bis zu 1.75 Millionen Fran-
ken (IT Infrastruktur) gerechnet, wobei der Zusatzaufwand bei den betroffenen Stellen mit 
bestehenden personellen Ressourcen bewältigt werden soll. Art. 153h legt fest, dass der 
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Bundesrat Gebühren für Aufgaben vorsehen kann, welche die ZAS im Zusammenhang mit 
der systematischen Verwendung der AHV-Nummer ausserhalb der AHV zusätzlich erbringt. 

Allfälligen aus der Gesetzesänderung resultierenden administrativen und finanziellen Mehr-
aufwänden, welche auch bei den durchführenden Ausgleichskassen anfallen könnten, wurde 
aus unserer Sicht nicht ausreichend Beachtung geschenkt. Insbesondere die (wünschens-
werten) spezifischen Vorgaben zur Datensicherheit, welche die Gesetzesänderung notwen-
digerweise begleiten müssen, könnten auch auf der Ebene der Ausgleichskassen zu einem 
aus heutiger Sicht nur unzureichend zu beziffernden Investitionsbedarf im Bereich IT-Infra-
struktur und Datenverarbeitung führen. Aufgrund der nur schwer abschätzbaren Entwicklung 
im sensiblen Bereich des Datenschutzes ist mit tendenziell ständig wachsenden Ansprüchen 
an die Massnahmen zur Datensicherheit zu rechnen, mit entsprechenden Kostenfolgen. Wir 
erachten es daher als angemessen, dass für allfällige Mehraufwände und Zusatzkosten Art. 
153h dahingehend ergänzt wird, dass auch die Ausgleichkassen im Bedarfsfall über eine 
Gebührenerhebung entsprechend entschädigt werden können.  

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Einwände und bitten Sie freundlich um de-
ren Berücksichtigung. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER  
VERBANDSAUSGLEICHSKASSEN (VVAK) 

     

Yvan Béguelin     Martin Troxler 
Präsident      Geschäftsführer 
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